
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/16 91/13/0210
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §25;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/13/0033 E 17. September 1986 RS 2

Stammrechtssatz

Eine umfangreiche, bereits bewirkte Abgabenverkürzung zieht nicht deswegen allein unbedeutende Folgen nach sich,

weil die Aufdeckung der Tat zur nachträglichen Entrichtung der verkürzten Abgaben führt.
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